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•• Einige Gemeinsamkeiten und Einige Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu DeutschlandUnterschiede zu Deutschland

•• Einige aktuelle Fragestellungen Einige aktuelle Fragestellungen 
SchweizSchweiz

•• Gesetzliche GrundlagenGesetzliche Grundlagen
•• Zusammenhang Spitalplanung Zusammenhang Spitalplanung --

SpitalfinanzierungSpitalfinanzierung
•• Einige offene Fragen zuEinige offene Fragen zu SwissDRGSwissDRG



Einige Gemeinsamkeiten mitEinige Gemeinsamkeiten mit
anderen Gesundheitssystemen  (I)anderen Gesundheitssystemen  (I)

•• Diskussionen um Hebel der KostenkontrolleDiskussionen um Hebel der Kostenkontrolle
–– FinanzierungssystemeFinanzierungssysteme
–– MengenbegrenzungenMengenbegrenzungen
–– PreisbegrenzungenPreisbegrenzungen
–– EinschrEinschräänkung des Leistungskatalogsnkung des Leistungskatalogs
–– Strukturvorgaben und Strukturvorgaben und ––bereinigungbereinigung
–– Anreizsysteme fAnreizsysteme füür Leistungsempfr Leistungsempfäängernger
–– EffektivitEffektivitäätsts-- und Effizienzsteigerungund Effizienzsteigerung
–– Beeinflussung des EntscheidungsBeeinflussung des Entscheidungs-- und und 

VerschreibungsverhaltensVerschreibungsverhaltens
–– QualitQualitäätsverbesserungtsverbesserung



Einige Gemeinsamkeiten mitEinige Gemeinsamkeiten mit
anderen Gesundheitssystemen (II)anderen Gesundheitssystemen (II)

•• Tendenz zu leistungsorientierter Finanzierung als Tendenz zu leistungsorientierter Finanzierung als 
Herausforderung fHerausforderung füür die Zukunftr die Zukunft

•• Mit leistungsorientierter Finanzierung steigt Mit leistungsorientierter Finanzierung steigt 
Druck zur Anpassung des Risikoausgleichs in Druck zur Anpassung des Risikoausgleichs in 
Richtung MorbiditRichtung Morbiditäätsorientierung.tsorientierung.

•• Druck zur Erreichung betriebswirtschaftlich und Druck zur Erreichung betriebswirtschaftlich und 
qualitativ kritischer Grqualitativ kritischer Gröössenssen

•• QualitQualitäät vermehrt ein Themat vermehrt ein Thema
•• InternationalisierungInternationalisierung
•• InformatisierungInformatisierung



Einige Unterschiede zu anderen Einige Unterschiede zu anderen 
Gesundheitssystemen (I)Gesundheitssystemen (I)

•• Versicherungsseitige Aspekte (Deutschland Versicherungsseitige Aspekte (Deutschland ––
Schweiz)Schweiz)
–– Gesetzliche Krankenversicherung vs. obligatorische Gesetzliche Krankenversicherung vs. obligatorische 

GrundversicherungGrundversicherung
–– Private Krankenversicherung vs. ZusatzversicherungPrivate Krankenversicherung vs. Zusatzversicherung
–– Beamtenrechtliches KrankenfBeamtenrechtliches Krankenfüürsorgesystem vs. rsorgesystem vs. 

Grundversicherung/ ZusatzversicherungGrundversicherung/ Zusatzversicherung
–– Weitgehend bundesweit gleiche PrWeitgehend bundesweit gleiche Präämienbeitrmienbeiträäge ge 

pro Kasse (vor Einfpro Kasse (vor Einfüührung Gesundheitsfonds) vs. hrung Gesundheitsfonds) vs. 
regional unterschiedliche Prregional unterschiedliche Präämienmien

–– Reformdiskussionen zwischen BReformdiskussionen zwischen Büürgerversicherung rgerversicherung 
oder Kopfpauschale vs. Einfoder Kopfpauschale vs. Einfüührung hrung 
BBüürgerversicherung auf Basis Kopfpauschalergerversicherung auf Basis Kopfpauschale



Einige Unterschiede zu anderen Einige Unterschiede zu anderen 
Gesundheitssystemen (II)Gesundheitssystemen (II)

•• Spitalseitige Aspekte (Deutschland Spitalseitige Aspekte (Deutschland –– Schweiz)Schweiz)
–– Finanzierung der Betriebskosten durch Versicherer/ Finanzierung der Betriebskosten durch Versicherer/ 

Finanzierung der Investitionen durch LFinanzierung der Investitionen durch Läänder bei Plannder bei Plan--
KrankenhKrankenhääusern vs. Finanzierung eines Teils der usern vs. Finanzierung eines Teils der 
anrechenbaren Kosten durch Versicherer bei anrechenbaren Kosten durch Versicherer bei ööffentlichen ffentlichen 
und und ööffentlich subventionierten Spitffentlich subventionierten Spitäälern (bzw. Preis inkl. lern (bzw. Preis inkl. 
Investitionsamortisation in Planung)Investitionsamortisation in Planung)

–– Strukturierte QualitStrukturierte Qualitäätsberichterstattung vs. Nichts tsberichterstattung vs. Nichts 
Verbindliches/ verschiedene nicht vergleichbare SystemeVerbindliches/ verschiedene nicht vergleichbare Systeme

–– Verschiedene grVerschiedene gröössere Spitalssere Spital--Ketten vs. i.d.R. relativ lose Ketten vs. i.d.R. relativ lose 
VerbundeVerbunde

–– Langsame Lockerung des ambulanten BehandlungsLangsame Lockerung des ambulanten Behandlungs--
monopolsmonopols der niedergelassenen der niedergelassenen ÄÄrzte vs. feste Integration rzte vs. feste Integration 
der ambulanten Spitalleistungender ambulanten Spitalleistungen



Einige aktuelle Fragestellungen Einige aktuelle Fragestellungen 
Schweiz (I)Schweiz (I)

•• Strategie, Risikoausgleich, Pflegetarife, Strategie, Risikoausgleich, Pflegetarife, 
Spitalfinanzierung dringlichSpitalfinanzierung dringlich

•• VertragsfreiheitVertragsfreiheit

•• PrPräämienverbilligungmienverbilligung

•• KostenbeteiligungKostenbeteiligung

•• SpitalfinanzierungSpitalfinanzierung

•• Managed CareManaged Care

•• PflegefinanzierungPflegefinanzierung



Einige aktuelle Fragestellungen Einige aktuelle Fragestellungen 
Schweiz (II)Schweiz (II)

•• SpitalfinanzierungSpitalfinanzierung
–– AbgeltungsprinzipienAbgeltungsprinzipien

•• Pauschalen nach anrechenbaren KostenPauschalen nach anrechenbaren Kosten
•• Leistungsorientierte PauschalenLeistungsorientierte Pauschalen

–– VerteilungsfrageVerteilungsfrage
•• Dualistische SpitalfinanzierungDualistische Spitalfinanzierung
•• DualDual--fixe Spitalfinanzierungfixe Spitalfinanzierung
•• Hybride (SpitalHybride (Spital--)Finanzierung)Finanzierung
•• MonistischeMonistische (Spital(Spital--)Finanzierung)Finanzierung



Einige aktuelle Fragestellungen Einige aktuelle Fragestellungen 
Schweiz (III)Schweiz (III)

•• RisikoausgleichRisikoausgleich
–– Retrospektive vs. prospektive BerechnungRetrospektive vs. prospektive Berechnung
–– MorbiditMorbiditäätsorientierte Anpassung des tsorientierte Anpassung des 

RisikoausgleichsRisikoausgleichs
•• Spitalaufenthalt im VorjahrSpitalaufenthalt im Vorjahr
•• Pflegeheimaufenthalt im VorjahrPflegeheimaufenthalt im Vorjahr
•• BerBerüücksichtigung von Diagnosen, die cksichtigung von Diagnosen, die 

Chronischkranke identifizieren (umsetzbar Chronischkranke identifizieren (umsetzbar üüber ber 
krankheitsspezifische Medikamente, z.B. Insulin = krankheitsspezifische Medikamente, z.B. Insulin = 
Diabetes etc.)Diabetes etc.)



Gesetzliche Grundlagen (I)Gesetzliche Grundlagen (I)

•• FFüür die Vergr die Vergüütung der stationtung der stationäären Behandlung einschliesslich ren Behandlung einschliesslich 
Aufenthalt in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem GeburtshaAufenthalt in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus us 
(Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen. In der Re(Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen. In der Regel gel 
sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind 
leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch 
einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien keinheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien köönnen vereinbaren, nnen vereinbaren, 
dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nichdass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht t 
in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung 
gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der 
EntschEntschäädigung jener Spitdigung jener Spitääler, welche dieler, welche die tarifiertetarifierte obligatorisch obligatorisch 
versicherte Leistung in der notwendigen Qualitversicherte Leistung in der notwendigen Qualitäät effizient und t effizient und 
ggüünstig erbringen. (Art. 49 Abs. 1 KVG)nstig erbringen. (Art. 49 Abs. 1 KVG)



Gesetzliche Grundlagen (II)Gesetzliche Grundlagen (II)

•• Die Tarifpartner setzen gemeinsam mit den Kantonen eine Die Tarifpartner setzen gemeinsam mit den Kantonen eine 
Organisation ein, die fOrganisation ein, die füür die Erarbeitung und Weiterentwicklung r die Erarbeitung und Weiterentwicklung 
sowie die Anpassung und Pflege der Strukturen zustsowie die Anpassung und Pflege der Strukturen zustäändig ist. Zur ndig ist. Zur 
Finanzierung der TFinanzierung der Täätigkeiten kann ein kostendeckender Beitrag pro tigkeiten kann ein kostendeckender Beitrag pro 
abgerechnetem Fall erhoben werden. Die Spitabgerechnetem Fall erhoben werden. Die Spitääler haben der ler haben der 
Organisation die dazu notwendigen KostenOrganisation die dazu notwendigen Kosten-- und Leistungsdaten und Leistungsdaten 
abzuliefern. Fehlt eine derartige Organisation, so wird sie vom abzuliefern. Fehlt eine derartige Organisation, so wird sie vom 
Bundesrat fBundesrat füür die Tarifpartner verpflichtend eingesetzt. Die von der r die Tarifpartner verpflichtend eingesetzt. Die von der 
Organisation erarbeiteten Strukturen wie deren Anpassungen Organisation erarbeiteten Strukturen wie deren Anpassungen 
werden von den Tarifpartnern dem Bundesrat zur Genehmigung werden von den Tarifpartnern dem Bundesrat zur Genehmigung 
vorgelegt. Kvorgelegt. Köönnen sich diese nicht einigen, so legt der Bundesrat die nnen sich diese nicht einigen, so legt der Bundesrat die 
Strukturen fest. (Art. 49 Abs. 2 KVG)Strukturen fest. (Art. 49 Abs. 2 KVG)



Gesetzliche Grundlagen (III)Gesetzliche Grundlagen (III)

•• In den Pauschalen sind neben den BetriebsIn den Pauschalen sind neben den Betriebs--
auch die Investitionskosten eingeschlossen.auch die Investitionskosten eingeschlossen.

•• Nach einer Nach einer ÜÜbergangsfrist (2016): Kantone bergangsfrist (2016): Kantone 
bezahlen 55 % bei stationbezahlen 55 % bei stationäären Leistungen von ren Leistungen von 
ListenspitListenspitäälern, Krankenversicherer 45 %.lern, Krankenversicherer 45 %.



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

Die aktuelle RevisionDie aktuelle Revision

des Krankenversicherungsgesetzes des Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG):(KVG):

ZusammenhangZusammenhang

Spitalplanung Spitalplanung -- SpitalfinanzierungSpitalfinanzierung



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

Gesetzliche Grundlage neu (I)Gesetzliche Grundlage neu (I)

•• Zulassung der SpitZulassung der Spitääler fler füür stationr stationääre re 
Leistungen in der OKP durch Spitalliste Leistungen in der OKP durch Spitalliste 
oder Vertragoder Vertrag
–– Liste: Liste: ööffentliche Hand bezahlt mit, ffentliche Hand bezahlt mit, 

Krankenversicherer hat VertragszwangKrankenversicherer hat Vertragszwang

–– Vertrag: Krankenversicherer bezahlt, wenn er Vertrag: Krankenversicherer bezahlt, wenn er 
Vertrag abschliesst, Vertrag abschliesst, ööffentliche Hand bezahlt ffentliche Hand bezahlt 
nicht (Tarif hnicht (Tarif hööchstens wie Listenspital)chstens wie Listenspital)



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

Gesetzliche Grundlage neu (II)Gesetzliche Grundlage neu (II)

•• Grundversicherte dGrundversicherte düürfen landesweit frei unter rfen landesweit frei unter 
allen Spitallen Spitäälern auf den kantonalen Spitallisten lern auf den kantonalen Spitallisten 
wwäählen, mhlen, müüssen jedoch die Mehrkosten ssen jedoch die Mehrkosten 
üübernehmen, falls ein ausserkantonales Spital bernehmen, falls ein ausserkantonales Spital 
hhööhere Tarife aufweist als die Spithere Tarife aufweist als die Spitääler des ler des 
Wohnkantons.Wohnkantons.

•• Je nach Kanton dJe nach Kanton düürfte die Bedeutung dieses rfte die Bedeutung dieses 
Passus unterschiedlich ausfallen, weil vorab in Passus unterschiedlich ausfallen, weil vorab in 
lläändlichen Kantonen viele Versicherte ndlichen Kantonen viele Versicherte üüber die ber die 
Zusatzversicherung Zusatzversicherung „„allgemeine Abteilung ganze allgemeine Abteilung ganze 
SchweizSchweiz““ verfverfüügen.gen.



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

Gesetzliche Grundlage neu (III)Gesetzliche Grundlage neu (III)

•• Die Kantone werden zur Koordination ihrer Die Kantone werden zur Koordination ihrer 
Spitalplanungen verpflichtet. Ihre Planung muss Spitalplanungen verpflichtet. Ihre Planung muss 
einheitlichen Planungskriterien des Bundes entsprechen.einheitlichen Planungskriterien des Bundes entsprechen.

•• FFüür die hochspezialisierte Planung mr die hochspezialisierte Planung müüssen die Kantone ssen die Kantone 
eine gemeinsame Planung beschliessen. Werden sie eine gemeinsame Planung beschliessen. Werden sie 
nicht tnicht täätig, tig, üübernimmt der Bund die Planung.bernimmt der Bund die Planung.
–– IVSM ist zustande gekommen.IVSM ist zustande gekommen.
–– Beschlussorgan und Fachorgan sind konstituiert.Beschlussorgan und Fachorgan sind konstituiert.



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

KVV (I)KVV (I)

•• Planungskriterien (Art. 58a, Grundsatz)Planungskriterien (Art. 58a, Grundsatz)
–– Planung nach Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG umfasst die SicherstellunPlanung nach Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG umfasst die Sicherstellung der g der 

stationstationäären Behandlung im Spital oder in einem Geburtshaus sowie der ren Behandlung im Spital oder in einem Geburtshaus sowie der 
Behandlung in einem Pflegeheim fBehandlung in einem Pflegeheim füür die Einwohner der Kantone, die die r die Einwohner der Kantone, die die 
Planung erstellenPlanung erstellen

•• Versorgungsplanung (Art. 58b)Versorgungsplanung (Art. 58b)
–– Kantone ermitteln den Bedarf in nachvollziehbaren Schritten. SieKantone ermitteln den Bedarf in nachvollziehbaren Schritten. Sie

ststüützen sich namentlich auf statistisch ausgewiesene Daten und tzen sich namentlich auf statistisch ausgewiesene Daten und 
Vergleiche.Vergleiche.

–– Sie ermitteln das Angebot, das in Einrichtungen beansprucht wirdSie ermitteln das Angebot, das in Einrichtungen beansprucht wird, die , die 
nicht auf der von ihnen erlassenen Liste aufgefnicht auf der von ihnen erlassenen Liste aufgefüührt sind.hrt sind.

–– Sie bestimmen das Angebot, das durch die AuffSie bestimmen das Angebot, das durch die Auffüührung von innerhrung von inner-- und und 
ausserkantonalen Einrichtungen auf der Liste nach Art. 58e KVV zausserkantonalen Einrichtungen auf der Liste nach Art. 58e KVV zu u 
sichern ist, damit die Versorgung gewsichern ist, damit die Versorgung gewäährleistet ist. Dieses Angebot hrleistet ist. Dieses Angebot 
entspricht dem nach Abs. 1 ermittelten Versorgungsbedarf abzentspricht dem nach Abs. 1 ermittelten Versorgungsbedarf abzüüglich glich 
des nach Abs. 2 ermittelten Angebots.des nach Abs. 2 ermittelten Angebots.



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

KVV (II)KVV (II)

•• Versorgungsplanung (f.)Versorgungsplanung (f.)
–– Bei der Beurteilung der Auswahl des auf der Bei der Beurteilung der Auswahl des auf der 

Liste zu sichernden Angebots berListe zu sichernden Angebots berüücksichtigen cksichtigen 
die Kantone insbesondere:die Kantone insbesondere:
•• die Wirtschaftlichkeit und Qualitdie Wirtschaftlichkeit und Qualitäät der t der 

LeistungserbringungLeistungserbringung
•• den Zugang der Patienten zur Behandlungden Zugang der Patienten zur Behandlung innertinnert

nnüützlicher Fristtzlicher Frist
•• die Bereitschaft und Fdie Bereitschaft und Fäähigkeit der Einrichtung zur higkeit der Einrichtung zur 

ErfErfüüllung des Leistungsauftrags nach Art. 58e KVVllung des Leistungsauftrags nach Art. 58e KVV



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

KVV (III)KVV (III)

•• Versorgungsplanung (ff.)Versorgungsplanung (ff.)
–– Bei der PrBei der Prüüfung der Wirtschaftlichkeit und fung der Wirtschaftlichkeit und 

QualitQualitäät beachten die Kantone insbesonderet beachten die Kantone insbesondere
•• die Effizienz der Leistungserbringungdie Effizienz der Leistungserbringung

•• den Nachweis der notwendigen Qualitden Nachweis der notwendigen Qualitäätt

•• im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die 
Nutzung von SynergienNutzung von Synergien



copyright by willy oggiercopyright by willy oggier
gesundheitsgesundheitsöökonomischekonomische

beratungen agberatungen ag

KVV (IV)KVV (IV)

•• Art der Planung (Art. 58c)Art der Planung (Art. 58c)
–– Die Planung erfolgtDie Planung erfolgt

•• ffüür die Versorgung der versicherten Personen in Spitr die Versorgung der versicherten Personen in Spitäälern zur lern zur 
Behandlung von akutsomatischen Krankheiten sowie in Behandlung von akutsomatischen Krankheiten sowie in 
GeburtshGeburtshääusern leistungsorientiertusern leistungsorientiert

•• ffüür die Versorgung der versicherten Personen in Spitr die Versorgung der versicherten Personen in Spitäälern zurlern zur
rehabilitativenrehabilitativen und zur psychiatrischen Behandlung und zur psychiatrischen Behandlung 
leistungsorientiert oder kapazitleistungsorientiert oder kapazitäätsbezogentsbezogen

•• ffüür die Versorgung der versicherten Personen in r die Versorgung der versicherten Personen in 
Pflegeheimen kapazitPflegeheimen kapazitäätsbezogentsbezogen



Fristen: Übergangsbestimmungen zur KVG-
Revision Spitalfinanzierung (nach Conti, 2009)

Inkraft-
treten

leistungsbezogene 
Finanzierung 
(SwissDRG),                       
inkl. Investitionen
Finanzierungs- 
schlüssel                  
(Art. 49/49a)

Freie Spitalwahl 
(Art. 41.1bis)

Spitalplanung 
inkl. HSM 
(Art. 39)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* 1. Kantone mit unterdurchschnittlichen Prämien können einen tieferen Anteil festlegen,  
      mind. aber 45%. Sie sollen 2017 mind. einen 55%-Anteil erreichen.
  2. Der Finanzierungsanteil gilt ab 2012 für alle Spitäler auf der dannzumal geltenden Spitalliste. 

Finanzierungs-
schlüssel mind. 55% 
bzw. mind. 45%*

Anpassung p.a. max. 
2 Prozentpunkte



Einige offene Fragen zuEinige offene Fragen zu
SwissDRGSwissDRG



Fragen (I)Fragen (I)

•• Wer ist Tarifpartner?Wer ist Tarifpartner?
–– SpitSpitäälerler

–– KrankenversichererKrankenversicherer

–– BelegBelegäärzte?rzte?

–– Kantone?Kantone?



Fragen (II)Fragen (II)

•• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Welcher Zusammenhang besteht zwischen 
Spitalplanung und DRG?Spitalplanung und DRG?
–– Darf ein Spital jede DRG abrechnen?Darf ein Spital jede DRG abrechnen?

–– Gibt es MindestmengenGibt es Mindestmengen--Regelung?Regelung?

•• Wie wird die Kalkulation der Investitionen Wie wird die Kalkulation der Investitionen 
geregelt?geregelt?

•• Wie wird dem unterschiedlichen Wie wird dem unterschiedlichen 
Bauzustand Rechnung getragen?Bauzustand Rechnung getragen?



Fragen (III)Fragen (III)

•• Wird dem baulichen Nachholbedarf Wird dem baulichen Nachholbedarf 
Rechnung getragen?Rechnung getragen?

•• DDüürfen die rfen die ööffentlichen Spitffentlichen Spitääler auch ler auch 
selbst selbst üüber die Investitionen frei ber die Investitionen frei 
verfverfüügen?gen?

•• Wenn nein: Werden ihnen wenigstens die Wenn nein: Werden ihnen wenigstens die 
GebGebääude im langfristigen Baurecht ude im langfristigen Baurecht 
abgegeben?abgegeben?



Fragen (IV)Fragen (IV)

•• Wie wird die Base Rate ermittelt?Wie wird die Base Rate ermittelt?
–– Nach Spitalkategorien?Nach Spitalkategorien?

–– Nach Regionen? Kantonen?Nach Regionen? Kantonen?

–– Spitalindividuell (wenn ja: mit Globalbudget Spitalindividuell (wenn ja: mit Globalbudget 
rein kalkulatorisch oder individuell mit den rein kalkulatorisch oder individuell mit den 
Krankenversicherern verhandelt)?Krankenversicherern verhandelt)?

–– Nach Rechtsformen?Nach Rechtsformen?

–– Nach NotfallNach Notfall--/ Nicht/ Nicht--NotfallNotfall--Anbieter?Anbieter?



Fragen (V)Fragen (V)

•• Wie wirdWie wird BenchmarkBenchmark gemacht?gemacht?
–– Reine Fallkosten?Reine Fallkosten?

–– Nach Alter und Geschlecht gewichtete Nach Alter und Geschlecht gewichtete 
Fallkosten?Fallkosten?

–– MorbiditMorbiditäätsorientiert (wenn ja: mit welchem tsorientiert (wenn ja: mit welchem 
Indikator)?Indikator)?



Besten DankBesten Dank
ffüürr

Ihre AufmerksamkeitIhre Aufmerksamkeit


